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enti war ſeinem Freunde Waldſeemüller über ſeine Geſandtſchaftsreiſe zum
„Kaiſer von Rußland Mitteilung gemacht rſchein um ſo wah  einlicher,
als Waldſeemüller damals gerade mit der Fertigſtellung ſeiner großen eekarte,
der Oarta Marina von 1516, beſchäftigt war.

Wie berechtigt aber auch die ermutung erſcheinen mag, daß der eſandte
Dr alo Osler und der Straßburger Rechtsgelehrte Dr ało Aßler eine und
ieſelbe Perſönlichkeit ſind, ſo re * doch ibereilt, dies als feſtſtehende Tatſache
hinſtellen zu wollen Dazu bedarf e8 noch eiterer Anhaltspunkte Trotz aller
aufgewendeten Mühe und trotz aller ufragen iſt es mir bisher nicht eglückt,

Näheres über den Geſandten Maximilians oder über den Straßburger
Rechtsgelehrten ermitteln Hoffentlich gelingt es der freundlichen eſer

ſich aber auch die Vermutung nicht beſtätigen, ſo ird ami an der
Tatſache ni geänder daß Waldſeemüller zuerſt den Kaiſertite für den ruſ
ſiſchen Zaren auf Karte und überhaupt zuerſt MmM ru bietet und zwar

Zeit der Kaiſer Max den Ue. ausnahmsweiſe zwei Vertrags⸗
Urkunden angewendet hat

Zum Schluſſe ſei hier nur noch darauf hingewieſen daß dem Kaiſer Joſef II
be ſeinem Beſuche oskau die Urkunde Maximilians vom ahre 1514 mit
der „Kaiſer“ vorgelegt wurde Joſef II las ſie wie Karamſin
(Geſchichte des iſchen Reiches VII 450) erzählt mit Intereſſe und agte
dann lächelnd zu den Archivaren „Meine Herren zeigen Sie das dem nig
von Frankreich 7 Karamſin fügt erklärend inzu der Hof von Verſailles habe
ſich 9  eige die ruſſiſchen Zaren als Kaiſer anzuerkennen

Joſeph Fiſcher
Die Kriegsunterſtützung der unehelichen under

Mit vielen andern Fragen wurde auch die der Unterſtützung unehelicher
Kinder durch den Kriegsausbruch wenigſtens zu vorläufigen öſung ſpruch⸗
reif Bei der großen Zahl derer die bisher ihren geſetzlichen Pflichten nach⸗
gekommen aber jetzt ins Feld war lar daß
mu Das ＋ eu  er Berufsvormünder unternahm e8 deshalb dem
eu  en el  ag M ſeiner denkwürdigen Sitzung vom Auguſt 1914 einen
Antrag auf Kriegsunterſtützung der unehelichen Kinder Unterbreiten Der
Antrag and einſtimmige Annahme mit der Beſtimmung, daß die Unterſtützung
gewährt werde enn die Ver  ichtung des Eingetretenen zur Gewährung des
Unterhalts echtlich feſtgeſte ſei ami war für den Augenblick geholfen
Aber eS erſchein durchaus folgerichtig, dem iunde nun auch Emen Anſpruch auf
Hinterbliebenenunterſtützung zu gewähren

Hier erhebt ſich ndeſſen die rage ſoll dieſe interbliebenenunterſtützung
ebenſa ganz gleichartig ehelichen und unehelichen Kindern zukommen? ie
man auch davon ab daß ſich jetzt nicht mehr darum handelt In wenigen
Stunden ein otgeſe Unter Dach und Fach zu bringen: es eſteht außerdem
ein tiefgehender, grundſätzlicher Unterſchied zwiſchen den beiden Unterſtützungen,

Stimmen.



114 Umſchau

die eine verſchiedene Handhabung durchaus zu rechtfertigen ſcheint. Bei der
Kriegsunterſtützung andelt ſich zwar Um keine rmenunterſt

ützung, aber doch
um eine eigentliche Unterſtützung, die zur Vorausſetzung eine gewiſſe Bedürftig⸗
keit hat Le Hinterbliebenenverſorgung dagegen eſteht nach dem eſe von
1907 m einer eigentlichen ente, einer Penſion, die ohne Rückſicht auf die
wirtſchaftlichen Verhältniſſe automatiſch beim odet eintritt. Unterſtützungen
aben die unehelichen Hinder ſtets bezogen 1g neu dagegen dre die Aus
ahlung einer öffentlichen Rente an ſie So enn noch die Reichs⸗
verſicherungsordnung nur Waiſenrente für die ehelichen Kinder eines verſtorbenen
verſicherten Vaters Wenn durch die Bewilligung eines Rentenanſpruchs auch
die Gleichſtellung des e  en mit dem unehelichen inde allein noch nicht
rei wird, ſo äre eine derartige aßrege doch zweifellos ein weiterer Schritt
m dieſer Richtung. Bei der Erwägung, ob heliche oder uneheliche Kinder durch
das Militärhinterbliebenengeſetz in gleicher oder verſchiedener Weiſe berückſi

9
werden ollen, handelt ſich alſo nicht etwa die rage, ſollen die
Unehelichen überhaupt berückſichtigt werden, ondern darum, ob

mit der vollen und ausreichenden Verſorgung und Erziehung des unehelichen
Kindes zugleich ſeine Gleichſtellung mit dem en verleihen bzw dieſer vor:
arbeiten will

Daß das Geſetz bom Auguſt 1914 die Gle  e  ng der unehelichen und
elichen Kinder nicht bewirken wollte, emerkt Prof. Klumker, der Hauptvertreter
des Archivs eu  er Berufsvormünder, ausdrücklich in der Zeitſchrift für das
Armenweſen (XV 296) Selbſt die Meinung Umkers, daß ingegen durch
die neue Geſetzesfaſſung ein amilienverhältnis wiſchen dem unehelichen inde
und ſeinem ater anerkannt, das uneheliche Kind zu der Familie der Mann⸗
chaften gerechne werde, ſcheint keineswegs eine ſo elbſtverſtändliche Folgerung

ſein, wenigſtens enn m Unter Familie die innige dausliche Gemeinſcha
und die aus dieſer Hervorgegangenen er  2 Zunächſt ieg un dem
doch nur die Anerkennung der 1  en des Erzeugers, die auch das
bürgerliche Recht ſanktionierte, zum Unterhalt des Kindes beizutragen. Man
konnte gewi dem eſe beiſtimmen und trotzdem der Meinung beipflichten die
r Dr Köhler⸗Leipzig im Zentralbla für Vormundſchaftsweſen

6) bei Beſprechung eines norwegiſchen Geſetzentwurfes undgab „Was
den rzeuger des unehelichen Kindes mit dieſem verbindet, iſt die natürliche
Blutsverwandtſchaft. Oſet und inſowei ieg wiſchen beiden das Verhältnis
nicht anders als wiſchen dem ehelichen unde und ſeinem rzeuger NW der Ehe
Aber nun der grundſätzlich bon hier nicht in rage kommenden Usnahme⸗
en abgeſehen maßgebende Unterſchied: In der Ehe vereinigen Mann
Uund Frau einmal zur vollkommenen und dauernden ebensgemeinſchaft, zum an⸗
dern zur Erzeugung von Kindern, die eſe innigſte Gemeinſcha der Familie
teilen ollen; außerhalb der Ehe vereinigen ſich ann Uund Frau weder
dauernder Gemeinſcha noch zum wecke der Kindererzeugung, ondern zum
vorübergehenden geſchlechtlichen Verkehr, etwa noch beim Konkubinat
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vorübergehender Lebensgemeinſchaft. Das hat der erfaſſer des ntwur meines
ra  en nicht 9 berückſichtigt, das überſehen auch bei Uns jene, te,
weil ſie mit dem unehelichen Kind gut meinen, glauben, müſſe mit dem
ehe  en amilienrechtli uſw gleichgeſtellt werden.“ Man wird Eeſe orte auch
eute noch billigen, 10 eute ogar erſt re Da der Krieg ſo viele amilien
zer  t, in manch andere ſchwere Zerrüttung wirtſchaftlicher und ſeeliſcher Art
etragen hat, verlangt das wohl verſtandene allgemeine E mehr denn 1e
weiteſten Schutz 3  jener „innigſten Gemeinſcha der Familie“. Dort, wo ern Un⸗;
eli Kind wirklich an der Familiengemeinſchaft des Vaters eil hat, bieten

auch jetzt Mittel und Wege, den ehelichen gleichzuſtellen. Daß aber,
enn e8 unvermeidlich iſt, der einzelne für das Wohl des ganzen Volkes ein
er bringen muß, hat wohl kaum eine Zeit eindringlicher gelehrt als das
vergangene Jahr.

Die Worte Dr Köhlers, der zu den Unterzeichnern der Eingabe vom
ugu gehört und 7 im Sinne ſeiner Leipzig, die m der orge

für le unehelichen Kinder einen hervorragenden Platz einnimmt, ätig geweſen
iſt, zeigen ugleich, daß man mit dieſen Kindern wirklich gut meinen kann,
ohne ndeſſen für ihre möglichſte Gleichſtellung mit den ehelichen in amilien⸗
rechtlicher Hinſicht einzutreten. In dieſer orge und dem Wohlwollen für das
ind noden ſich wie auch die einmütige Abſtimmung bom Auguſt 1914 ge⸗
eigt hat, alle del und rechtdenkenden Volksgenoſſen zuſammen. Wenn die Ver⸗
treter unſerer großen Städte abe ehr m den Vordergrun reten, ſo iſt dies
bei der großen Zahl der unehelichen Kinder, die der orge unſerer Städte an⸗
eimfſa eI zu verſtehen. Es dre aber ein großer Irrtum, zu lauben, daß
deshalb andere weniger arm für ieſe Kinder fühlen Es ſei als eiſpie nur
hingewieſen auf die orte, mit denen Pfarrer Lewek⸗Berlin in der „Caritas“

285) für die option unehelicher Kinderi EsV ſich ja auch
im nichtkatholiſchen Kreiſen erfreulicherweiſe allmählit die Anerkennung Bahn,
daß gerade die vielge  mähten Einrichtungen des Mittelalters, die Findelhäuſer,
wenn auch unvollkommene, ſo doch bon ihren Stiftern gutgemeinte Erſtlings⸗
verſuche *. das Los dieſer Kinder zu lindern

Angeſichts dieſer übereinſtimmung in der orge für das Wohlergehen
Kindes ſelbſt ird ſich gewi auch bei der kommenden des Militär⸗
hinterbliebenengeſetzes ein Weg nden aſſen, den alle einhellig etreten können
eben andern egen, die eine Beziehung zu den geleiſteten oder doch pflichtigen
Unterhaltsbeiträgen herſtellen wollen, Gre denkbar, einfach für jene Kinder,
deren rzeuger nicht wiederkehrt, die Form des Mannſchaftsunterſtützungsgeſetzes
Unter angemeſſener erechnung der Unterſtützungen beizubehalten.

Conſtantin Noppel
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